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RS OGH 1987/7/8 8Ob598/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1987

Norm

ABGB §863 A

ABGB §914 II

Rechtssatz

Die Annahme der Abgabe einer Willenserklärung erscheint gerechtfertigt, wenn zwischen der Erklärung, die vom

"Empfängerhorizont" aus eindeutigen Erklärungswert hatte und den Erfüllungshandlungen des Vertragspartners ein

adäquater Zusammenhang besteht, wenn auch bei der Erklärung das Bewußtsein, eine Geschäftswillenserklärung

abzugeben gefehlt hätte.
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